
„Der Gelst aber 1st der gleiche geblieben
Der Vınzentius-Vereıiın Regensburg e. V.

VO

Norbert Möckershoff

„Der St. Vinzentiusvereıin 1n Regensburg kann auf 100 Jahre seınes Bestehens und
segensreichen Wırkens zurückschauen. Am 18. Julı, dem Vorabend des Festes des
heılıgen ıncenz VO  - Paul,; wiırd 1mM Hohen Dom durch eın Pontitikalamt seıne
Jubelteier begehen. Dabei wollen WIr Gott herzlich danken für alle Liebe, die 1mM
Laufe der 100 Jahre AUSSCHOSSCH hat in den Herzen der guten Männer und Frauen,
dıe sıch 1ın den Dienst der helfenden, tröstenden un:! heilenden Carıtas stellten, dıe
Armen un Leidenden aufsuchten, gleich dem barmherzigen Samarıter iındern-
des 1ın hre Seelenwunden zugießen Das Wırken des ereıns hat sıch den
Verhältnissen der eıt angepasst und 1st ın manchem anders geworden als VOT
100 Jahren WATr. Der Geıist aber 1st der gleiche geblieben; 1st der Geist Christi, der
Geıist der Liebe Christi.“

Miıt diesen auterbaulichen Worten würdigt der Regensburger Diözesanbischof
Dr. Michael Buchberger 1n seiınem Geleitwort Zzur Festschritft „100 Jahre St. Vinzen-
tiusvereın ın Regensburg““ das Wırken und die Grundlagen dieser carıtatıven Ver-
eiın1ıgung, deren Geschichte VO den Anfängen bıs zu Begınn des 20. Jahrhunderts
dargestellt werden soll.?

Im Februar 1861 erhielt das Bischöfliche Ordinariat Regensburg VO Maınzer
Ordinariat ıne Anfrage SCHh des hiesigen St. Vinzentiusvereins.* Dieses richtete
die Fragen umgehend 15. Februar 1861 den Gründer und noch amtıerenden

Überarbeitete Fassung eines Vortrags 0. Oktober 2003 ın der Veranstaltungsreihe„Das 19. Jahrhundert 1n Regensburg“.
100 Jahre St. Vinzentiusverein ın Regensburg. Hrg Der Vorstand des St. Vinzentiusvereins,

Dıiırektor Anton Meındl, Regensburg 1948
Zum Thema vgl V. (JRUBER, Johann, Der St. Vinzentius-Vereıin und Apolonia Diepen-rock, In: Beıträge ZUr Geschichte des Bıstums Regensburg. 29; Regensburg 1995 265

273 Im folgenden gekürzt: (JRUBER, Johann, Vıinzentiusverein. EDER Manfred, „Helten macht
nıcht armer VO der kırchlichen Armenfürsorge ZUr modernen arıtas ın Bayern“, Alt-
Ötting 1997 S.216t Jahre St.-Vinzentius-Arbeit Jahre ambulante Krankenpflege 1ın
Regensburg, Regensburg 1938 Nachfolgend soll dargestellt werden, W ds aus den Archivalıen
des Bıschöflichen Zentralarchivs Regensburg (ım folgenden gekürzt BZAR über Grubers
Ausführungen hınaus erganzenswert scheint. Vor allem wurden die Protokollbücher (ım ol-
genden gekürzt uch IIL, Frauenabteilung 7.Oktober 1881 bıs Februar 1922, I 9
Sıtzungsprotokolle .1 herangezogen, dıe bısher ungeNutZtL 1mM Archıv des St. Vinzen-
t1usvereins ruhten (nunmehr BZAR). Protokaoll I1 1St selit eıt nıcht mehr auf-
ındbar.
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Vorsitzenden des Vereıns, Stittsdekan Z Alten Kapelle Dr. Thomas Wıser, mıiıt der
Bıtte „darüber Aufklärung geben:

Wann und wI1e der hiesige Vinzentiusvereıiın 1Ns Leben gerufen wurde
derselbe als aupt- oder Filialvereıin bestehe, eventuell welch anderen

Vereinen derselbe aggregıert SCY,
Welche Fakultäten, Ablässe eifcC. demselben verliehen I}

derselbe und 1ın welcher Verbindung mMiıt anderen Vereinen stehe.“
Wıser Ntwortet: mMIit Schreiben VO Februar 1861 den Regensburger D16-

zesanbischot Valentin VO  3 Riedel:”? ))1 der hıesige St. Vincentiusvereıin Lrat 849 1Ns
Leben, ındem sıch einıge Herren und Frauen, den Unterzeichneten der Spiıtze,
dazu vereinıgten, dıe 1n ıhren Statuten angesprochene 7Zwecke dem Namen des
St. Vincentiusvereıins verfolgen. Dıie 1M Jahre 1853 revıidierten Vereins-Statuten
ruhen an  «“

Er stellt dar, dass sıch eiınen Hauptvereın handle, und VO Vater
dem Datum VO 30. Julı 1850 mMiı1t Ablässen und „Fakultäten ausgestattet se1

und „mıt auswärtigen St. VincentiusvereinenVorsitzenden des Vereins, Stiftsdekan zur Alten Kapelle Dr. Thomas Wiser, mit der  Bitte „darüber Aufklärung zu geben:  1. Wann und wie der hiesige Vinzentiusverein ins Leben gerufen wurde  2. Ob derselbe als Haupt- oder Filialverein bestehe, u. eventuell welch anderen  Vereinen derselbe aggregiert sey.  3. Welche Fakultäten, Ablässe etc. demselben verliehen seyen  4. Ob derselbe und in welcher Verbindung er mit anderen Vereinen stehe.“  Wiser antwortete mit Schreiben vom 17. Februar 1861 an den Regensburger Diö-  zesanbischof Valentin von Riedel:* „1. der hiesige St. Vincentiusverein trat 1849 ins  Leben, indem sich einige Herren und Frauen, den Unterzeichneten an der Spitze,  dazu vereinigten, die in ihren Statuten angesprochene Zwecke unter dem Namen des  St. Vincentiusvereins zu verfolgen. Die im Jahre 1853 revidierten Vereins-Statuten  ruhen an“  Er stellt 2. dar, dass es sich um einen Hauptverein handle, und 3. vom Hl. Vater  «6  unter dem Datum vom 30. Juli 1850 mit Ablässen und „Fakultäten  ausgestattet sei  und 4. „mit auswärtigen St. Vincentiusvereinen ... in keinerlei näheren, sondern nur  zufälligen Verbindungen“ stehe.  Man sollte somit 1849 als Gründungsdatum ansehen, obgleich einer der Nach-  folger Wisers im Amt des Vorsitzenden, Franz Seraph Blenninger, in einem Papier  vom 28.Januar 18957 als Gründungsjahr 1848 vermerkt, in den Vereinsprotokollen  die Jahreszahlen wechselweise angegeben werden und die Generalversammlung  1923° zwecks Begehung des 75-jährigen Bestehens 1848 festlegt, mit Folgen für alle  weiteren Gedenktage.  Die Anpassung an die veränderten Gegebenheiten im Laufe der Zeit lassen sich  formal durch die Satzungen oder Statuten belegen. Offensichtlich hat sich der  St. Vinzentiusverein Regensburg sehr oft an die Zeiten angepasst. Gleich im  Gründungsjahr 1849 erschien die erste „Satzung und Geschäftsordnung des Vereines  vom heil. Vincenz von Paul“°, die 1853 als „Statuten und Geschäftsordnung des  Vereines vom heiligen Vincenz von Paul in Regensburg  « 10  revidiert erschien. Noch  im gleichen Jahrhundert 1884!! erfolgte eine Neufassung, dann 1922° usw.  Um die Entwicklung des Vereins (theoretisch) zu verfolgen, ist die erste Satzung  von 1849 eingehender darzustellen, um spätere wesentliche Veränderungen anzu-  merken.  > BZAR OA 1783.  ® Der Regensburger Bischof Valentin von Riedel hatte von Papst Pius IX. 1850 die gleichen  Ablässe für den Regensburger St. Vinzentiusverein erwirkt, wie sie Papst Gregor XVI. dem  Pariser Verein 1845 verliehen hatte. In seinem Schreiben an den Apostolischen Stuhl vom 8. Mai  1850 spricht Riedel von der „societas nostra ... fratres et sorores“, an anderer Stelle von der  „conjunctio virorum matronarumque“, Hinweise dafür dass bereits vor 1853 Männer und  Frauen den Verein bildeten. BZAR OA 1783.  7 Aufzeichnung F. Seraph Blenningers vom 28.1.1895. BZAR OA 1783.  * Generalversammlung vom 26. April 1923, PB IV S. 335.  ? Im folgenden gekürzt: Satzung 1849.  19 Im folgenden gekürzt: Statuten 1853.  !! Statuten des Vereins vom hl. Vinzenz von Paul in Regensburg (Anerkannter Verein) Re-  gensburg 1884. Im folgenden gekürzt: Statuten 1884.  ? Satzungen des Vereins vom hl. Vinzenz von Paul in Regensburg a. v. Regensburg 1922 (Im  folgenden gekürzt: Satzung 1922).  244ın keinerle1 näheren, sondern 1Ur

zufälligen Verbindungen“ stehe.
Man sollte somıt 1849 als Gründungsdatum ansehen, obgleich eıner der ach-

folger Wısers 1m Amt des Vorsitzenden, Franz Seraph Blenninger, ın eiınem Papıer
VO 28. Januar 1895 als Gründungsjahr 1848 vermerkt, 1n den Vereinsprotokollen
die Jahreszahlen wechselweise angegeben werden und die Generalversammlung
1923 zwecks Begehung des 75-Jährigen Bestehens 848 testlegt, mıiıt Folgen tür alle
weıteren Gedenktage.

Die Anpassung dıe veränderten Gegebenheıten 1m Laute der eıt lassen sıch
tormal durch die Satzungen oder Statuten belegen. Offensichtlich hat sıch der
St. Vinzentiusvereıin Regensburg sehr oft die Zeıten angepasst. Gleich 1mM
Gründungsjahr 849 erschiıen dıe „Satzung und Geschäftsordnung des Vereines
VO heıil Vıncenz VO  - Paul“?, dıe 1853 als „Statuten und Geschäftsordnung des
Vereines VO: heilıgen ıncenz VO  3 Paul in RegensburgCk 10 revıidiert erschıen. och
1mM gleichen Jahrhundert 1884 *' erfolgte ıne Neufassung, dann 1927 USW.

Um die Entwicklung des ereıns (theoretisch) verfolgen, 1St die Satzung
VO  — 1849 eingehender darzustellen, spatere wesentliche Veränderungen 11ZU-

merken.
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Der Regensburger Bischof Valentin VO Riıedel hatte VO:! Papst Pıus 1850 die gleichen

Ablässe tür den Regensburger St. Vinzentiusvereıin erwirkt, w1ıe s1e Papst Gregor XVI dem
Parıser Verein 1845 verliehen hatte. In seınem Schreiben den Apostolischen Stuhl VO Maı
1850 spricht Rıedel VO der „SOCI1etas NOSIraVorsitzenden des Vereins, Stiftsdekan zur Alten Kapelle Dr. Thomas Wiser, mit der  Bitte „darüber Aufklärung zu geben:  1. Wann und wie der hiesige Vinzentiusverein ins Leben gerufen wurde  2. Ob derselbe als Haupt- oder Filialverein bestehe, u. eventuell welch anderen  Vereinen derselbe aggregiert sey.  3. Welche Fakultäten, Ablässe etc. demselben verliehen seyen  4. Ob derselbe und in welcher Verbindung er mit anderen Vereinen stehe.“  Wiser antwortete mit Schreiben vom 17. Februar 1861 an den Regensburger Diö-  zesanbischof Valentin von Riedel:* „1. der hiesige St. Vincentiusverein trat 1849 ins  Leben, indem sich einige Herren und Frauen, den Unterzeichneten an der Spitze,  dazu vereinigten, die in ihren Statuten angesprochene Zwecke unter dem Namen des  St. Vincentiusvereins zu verfolgen. Die im Jahre 1853 revidierten Vereins-Statuten  ruhen an“  Er stellt 2. dar, dass es sich um einen Hauptverein handle, und 3. vom Hl. Vater  «6  unter dem Datum vom 30. Juli 1850 mit Ablässen und „Fakultäten  ausgestattet sei  und 4. „mit auswärtigen St. Vincentiusvereinen ... in keinerlei näheren, sondern nur  zufälligen Verbindungen“ stehe.  Man sollte somit 1849 als Gründungsdatum ansehen, obgleich einer der Nach-  folger Wisers im Amt des Vorsitzenden, Franz Seraph Blenninger, in einem Papier  vom 28.Januar 18957 als Gründungsjahr 1848 vermerkt, in den Vereinsprotokollen  die Jahreszahlen wechselweise angegeben werden und die Generalversammlung  1923° zwecks Begehung des 75-jährigen Bestehens 1848 festlegt, mit Folgen für alle  weiteren Gedenktage.  Die Anpassung an die veränderten Gegebenheiten im Laufe der Zeit lassen sich  formal durch die Satzungen oder Statuten belegen. Offensichtlich hat sich der  St. Vinzentiusverein Regensburg sehr oft an die Zeiten angepasst. Gleich im  Gründungsjahr 1849 erschien die erste „Satzung und Geschäftsordnung des Vereines  vom heil. Vincenz von Paul“°, die 1853 als „Statuten und Geschäftsordnung des  Vereines vom heiligen Vincenz von Paul in Regensburg  « 10  revidiert erschien. Noch  im gleichen Jahrhundert 1884!! erfolgte eine Neufassung, dann 1922° usw.  Um die Entwicklung des Vereins (theoretisch) zu verfolgen, ist die erste Satzung  von 1849 eingehender darzustellen, um spätere wesentliche Veränderungen anzu-  merken.  > BZAR OA 1783.  ® Der Regensburger Bischof Valentin von Riedel hatte von Papst Pius IX. 1850 die gleichen  Ablässe für den Regensburger St. Vinzentiusverein erwirkt, wie sie Papst Gregor XVI. dem  Pariser Verein 1845 verliehen hatte. In seinem Schreiben an den Apostolischen Stuhl vom 8. Mai  1850 spricht Riedel von der „societas nostra ... fratres et sorores“, an anderer Stelle von der  „conjunctio virorum matronarumque“, Hinweise dafür dass bereits vor 1853 Männer und  Frauen den Verein bildeten. BZAR OA 1783.  7 Aufzeichnung F. Seraph Blenningers vom 28.1.1895. BZAR OA 1783.  * Generalversammlung vom 26. April 1923, PB IV S. 335.  ? Im folgenden gekürzt: Satzung 1849.  19 Im folgenden gekürzt: Statuten 1853.  !! Statuten des Vereins vom hl. Vinzenz von Paul in Regensburg (Anerkannter Verein) Re-  gensburg 1884. Im folgenden gekürzt: Statuten 1884.  ? Satzungen des Vereins vom hl. Vinzenz von Paul in Regensburg a. v. Regensburg 1922 (Im  folgenden gekürzt: Satzung 1922).  244fratres et sorores“, anderer Stelle VO der
„CONJunctiO virorum matronarumque”, Hınweise dafür ass bereıits VOT 1853 Männer und
Frauen den Verein ıldeten ZAR 1783

Aufzeichnung Seraph Blenningers VO 28.1.1895 BZAR 1783
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U Im folgenden gekürzt: Satzung 1849
10 Im folgenden gekürzt: Statuten 1853
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Art. nın den Zweck „Die Gesellschaft VO heilıgen incenz VO Paul 1St eın
Vereın tätıger Nächstenliebe dem Zweck nach dem Gebote uUuNseres Heılandes
Jesu Christi un nach dem Vorbilde des heilıgen ıncenz VO  — Paul den Armen und
Notleidenden geistige und leibliche Hıltfe gewähren“.

Manl vornehmlich die Armen VEISOTSCHL, dıe der ath Kırche angehören und
anderweitig noch nıcht betreut werden (Art 2

Art nn dıe Formen der Hılten: „Dıie leibliche Unterstützung geschieht in der
Regel durch Verabreichung VO Lebensmitteln, Holz, Kleidungen U. del.; 11UT höchst
ausnahmsweise, wenn sehr gewichtige Gründe vorlıegen, auch iın eld Die geistigeHılfte ırd durch relıg1ösen Zuspruch, durch Ausleihen geistlıcher Bücher, durch
Unterbringung 1n christlichen Familien un: Anstalten dgl gereicht“.

Aus Art. geht indıirekt hervor, dass Männer als ordentliche Mitglieder den
Vereıin bılden. Art. legt test, dass der Verein durch seıne Mitglieder eiınen Vorstand
wählt, einen Sekretär, eınen Kassıer, „Vereinsbeamte" ZENANNLT, außerdem für jeden
eiınen Stellvertreter. lle bılden den Ausschuss. Gewählt wırd für Jahr,Wıederwahl 1sSt zulässıg.

In den nachfolgenden Artıkeln werden die Aufgaben der Ausschussmitglieder
Art
testgelegt, die Modalıitäten USW. Autschlussreich 1St noch dıe Art der Mitgliedschaft

„Diejenigen Mitglieder des Vereıns, welche den Sıtzungen beiwohnen, die Armen
besuchen und Beıträge geben, werden als ordentliche Mitglieder betrachtet. Die-
Jjenıgen, welche durch ıhre Lebensverhältnisse gehindert sınd, den Sıtzungen bei-
wohnen, der die Armen besuchen, aber durch monatlıche Beıträge dem trom-
I1 Werke der Gesellschaft mıtwiıirken wollen, sınd außerordentliche Mitglieder.uch s1e nehmen den geistigen Gnadenschätzen der Gesellschaft Anteil“.

Zudem nn das Statut noch das „Ehrenmitglied“ bei Wohnsitzwechsel, ıne letz-
orm der Mitgliedschaft charakterisiert Art.
„Personen beıder Geschlechter, welche dem Vıincentiusverein weder als ordent-

lıche noch als außerordentliche Mitglieder beitreten können oder wollen, aber den-
noch demselben Beıträge ZUr Erreichung seıner Zwecke gewähren, erhalten gleich-falls als Wohltäter un! Wohltäterinnen des ere1ıns Anteıl den Gnadenschätzen
der Gesellschaft“.

Dass eın Frauenvereın grundsätzlıch nıcht ausgeschlossen WAal, geht aus dem An-
hang diesem Statut hervor. Dort heißt „Da die Klasse der ereıns-
Wohltäterinnen durch die edle Teilnahme der Frauen und Jungfrauen Regensburgsbereits iıne grofße Bedeutung für die Zwecke dieses ereıns schon erlangt hat; trıtt
auch die Notwendigkeıit eın, diese Klasse für sıch selbst organısıeren, damıiıt ıhre
Tätigkeıit zweckmäfiger, un! hre opferwillige Nächstenliebe SCSCHNEC-
ter werde“.

Hıer z1bt Klassen w1e auch be] den „normalen“ (männlıchen) Mitgliedern,wobe]l dıe Klasse sıch ebenso organısıert mıt VorstandArt. 1 nennt den Zweck: „Die Gesellschaft vom heiligen Vincenz von Paul ist ein  Verein tätiger Nächstenliebe zu dem Zweck nach dem Gebote unseres Heilandes  Jesu Christi und nach dem Vorbilde des heiligen Vincenz von Paul den Armen und  Notleidenden geistige und leibliche Hilfe zu gewähren“.  Man will vornehmlich die Armen versorgen, die der Kath. Kirche angehören und  anderweitig noch nicht betreut werden (Art. 2).  Art. 3 nennt die Formen der Hilfen: „Die leibliche Unterstützung geschieht in der  Regel durch Verabreichung von Lebensmitteln, Holz, Kleidungen u. dgl.; nur höchst  ausnahmsweise, wenn sehr gewichtige Gründe vorliegen, auch in Geld. Die geistige  Hilfe wird durch religiösen Zuspruch, durch Ausleihen geistlicher Bücher, durch  Unterbringung in christlichen Familien und Anstalten u. dgl. gereicht“.  Aus Art. 4 geht indirekt hervor, dass Männer als ordentliche Mitglieder den  Verein bilden. Art. 5 legt fest, dass der Verein durch seine Mitglieder einen Vorstand  wählt, einen Sekretär, einen Kassier, „Vereinsbeamte" genannt, außerdem für jeden  einen Stellvertreter. Alle zusammen bilden den Ausschuss. Gewählt wird für 1 Jahr,  Wiederwahl ist zulässig.  In den nachfolgenden Artikeln werden die Aufgaben der Ausschussmitglieder  Art: 12;:  festgelegt, die Modalitäten usw. Aufschlussreich ist noch die Art der Mitgliedschaft  „Diejenigen Mitglieder des Vereins, welche den Sitzungen beiwohnen, die Armen  besuchen und Beiträge geben, werden als ordentliche Mitglieder betrachtet. Die-  jenigen, welche durch ihre Lebensverhältnisse gehindert sind, den Sitzungen bei-  wohnen, oder die Armen zu besuchen, aber durch monatliche Beiträge zu dem from-  men Werke der Gesellschaft mitwirken wollen, sind außerordentliche Mitglieder.  Auch sie nehmen an den geistigen Gnadenschätzen der Gesellschaft Anteil“.  Zudem nennt das Statut noch das „Ehrenmitglied“ bei Wohnsitzwechsel, eine letz-  te Form der Mitgliedschaft charakterisiert Art. 15:  „Personen beider Geschlechter, welche dem Vincentiusverein weder als ordent-  liche noch als außerordentliche Mitglieder beitreten können oder wollen, aber den-  noch demselben Beiträge zur Erreichung seiner Zwecke gewähren, erhalten gleich-  falls als Wohltäter und Wohltäterinnen des Vereins Anteil an den Gnadenschätzen  der Gesellschaft“.  Dass ein Frauenverein grundsätzlich nicht ausgeschlossen war, geht aus dem An-  hang zu diesem Statut hervor. Dort heißt es unter 2.: „Da die Klasse der Vereins-  Wohltäterinnen durch die edle Teilnahme der Frauen und Jungfrauen Regensburgs  bereits eine große Bedeutung für die Zwecke dieses Vereins schon erlangt hat; so tritt  auch die Notwendigkeit ein, diese Klasse für sich selbst zu organisieren, damit ihre  Tätigkeit um so zweckmäßiger, und ihre opferwillige Nächstenliebe um so gesegne-  ter werde“.  Hier gibt es 4 Klassen wie auch bei den „normalen“ (männlichen) Mitgliedern,  wobei die 1. Klasse sich ebenso organisiert mit Vorstand ...  Bei den „leitenden Grundsätzen“ der Geschäftsordnung ist folgende Bestimmung  wesentlich: „Der Verein macht es sich zum Grundsatze, nicht sowohl vielen Weniges  zu reichen und dadurch seine Kräfte unnütz zu zersplittern, als vielmehr lieber  Wenigen und besonders Familien, nachhaltig zu helfen und dabei zugleich auch auf  sittliche Besserung hinzuwirken“.  Des weiteren wird vorgegeben, wie sich die Unterstützung abspielen soll (v.a.  Kontrolle), dass, um eine sorgfältige Hilfe zu gewährleisten, jedes Mitglied nur  3 Arme betreuen soll ....  245Be1 den „leitenden Grundsätzen“ der Geschäftsordnung 1st tolgende Bestimmungwesentlich: „Der Verein macht sıch Zu Grundsatze, nıcht sowohl vielen Wenigesreichen un! dadurch seıne Kräfte unnutz zersplittern, als vielmehr leber
Wenigen un: besonders Famılıen, nachhaltıg helten und dabe] zugleich auch auf
sıttlıche Besserung hinzuwirken“.

Des weıteren wiırd vorgegeben, Ww1e sıch die Unterstützung abspielen soll (v.a
Kontrolle), dass, ıne sorgfältige Hılte gewährleisten, jedes Mitglied 11UT

Arme betreuen sollArt. 1 nennt den Zweck: „Die Gesellschaft vom heiligen Vincenz von Paul ist ein  Verein tätiger Nächstenliebe zu dem Zweck nach dem Gebote unseres Heilandes  Jesu Christi und nach dem Vorbilde des heiligen Vincenz von Paul den Armen und  Notleidenden geistige und leibliche Hilfe zu gewähren“.  Man will vornehmlich die Armen versorgen, die der Kath. Kirche angehören und  anderweitig noch nicht betreut werden (Art. 2).  Art. 3 nennt die Formen der Hilfen: „Die leibliche Unterstützung geschieht in der  Regel durch Verabreichung von Lebensmitteln, Holz, Kleidungen u. dgl.; nur höchst  ausnahmsweise, wenn sehr gewichtige Gründe vorliegen, auch in Geld. Die geistige  Hilfe wird durch religiösen Zuspruch, durch Ausleihen geistlicher Bücher, durch  Unterbringung in christlichen Familien und Anstalten u. dgl. gereicht“.  Aus Art. 4 geht indirekt hervor, dass Männer als ordentliche Mitglieder den  Verein bilden. Art. 5 legt fest, dass der Verein durch seine Mitglieder einen Vorstand  wählt, einen Sekretär, einen Kassier, „Vereinsbeamte" genannt, außerdem für jeden  einen Stellvertreter. Alle zusammen bilden den Ausschuss. Gewählt wird für 1 Jahr,  Wiederwahl ist zulässig.  In den nachfolgenden Artikeln werden die Aufgaben der Ausschussmitglieder  Art: 12;:  festgelegt, die Modalitäten usw. Aufschlussreich ist noch die Art der Mitgliedschaft  „Diejenigen Mitglieder des Vereins, welche den Sitzungen beiwohnen, die Armen  besuchen und Beiträge geben, werden als ordentliche Mitglieder betrachtet. Die-  jenigen, welche durch ihre Lebensverhältnisse gehindert sind, den Sitzungen bei-  wohnen, oder die Armen zu besuchen, aber durch monatliche Beiträge zu dem from-  men Werke der Gesellschaft mitwirken wollen, sind außerordentliche Mitglieder.  Auch sie nehmen an den geistigen Gnadenschätzen der Gesellschaft Anteil“.  Zudem nennt das Statut noch das „Ehrenmitglied“ bei Wohnsitzwechsel, eine letz-  te Form der Mitgliedschaft charakterisiert Art. 15:  „Personen beider Geschlechter, welche dem Vincentiusverein weder als ordent-  liche noch als außerordentliche Mitglieder beitreten können oder wollen, aber den-  noch demselben Beiträge zur Erreichung seiner Zwecke gewähren, erhalten gleich-  falls als Wohltäter und Wohltäterinnen des Vereins Anteil an den Gnadenschätzen  der Gesellschaft“.  Dass ein Frauenverein grundsätzlich nicht ausgeschlossen war, geht aus dem An-  hang zu diesem Statut hervor. Dort heißt es unter 2.: „Da die Klasse der Vereins-  Wohltäterinnen durch die edle Teilnahme der Frauen und Jungfrauen Regensburgs  bereits eine große Bedeutung für die Zwecke dieses Vereins schon erlangt hat; so tritt  auch die Notwendigkeit ein, diese Klasse für sich selbst zu organisieren, damit ihre  Tätigkeit um so zweckmäßiger, und ihre opferwillige Nächstenliebe um so gesegne-  ter werde“.  Hier gibt es 4 Klassen wie auch bei den „normalen“ (männlichen) Mitgliedern,  wobei die 1. Klasse sich ebenso organisiert mit Vorstand ...  Bei den „leitenden Grundsätzen“ der Geschäftsordnung ist folgende Bestimmung  wesentlich: „Der Verein macht es sich zum Grundsatze, nicht sowohl vielen Weniges  zu reichen und dadurch seine Kräfte unnütz zu zersplittern, als vielmehr lieber  Wenigen und besonders Familien, nachhaltig zu helfen und dabei zugleich auch auf  sittliche Besserung hinzuwirken“.  Des weiteren wird vorgegeben, wie sich die Unterstützung abspielen soll (v.a.  Kontrolle), dass, um eine sorgfältige Hilfe zu gewährleisten, jedes Mitglied nur  3 Arme betreuen soll ....  245245



Aus der Ordnung 1Sst auch tolgern, dass der Vorstand durchaus auch eın a1l1e€e
se1ın kann, W as aber beim Regensburger Vereıin bıs 1922 nıcht der Fall WAaTrl. Als
„geıstige Gnadenschätze“ sınd ıne Reihe vollkommener und unvollkommener Ab-
lässe iın Aussıcht gestellt.

1853 wurde NUN, w1e€e auch Wıser 1mM .8 Schreiben darstellt, die Satzung reVv1-
diert. .

Dıie ın der 1 849er Satzung 1m Anhang Vermeidung VO Zersplitterung
der Hılte wırd gleich als aufgenommen, der Personenkreis der Empfänger einge-
schränkt: 11UT hıer Beheimatete: Personen, die sıch se1lt 3( Jahren hıer aufhalten oder

Jahre hier iın Diıiensten standen ($ 3) „Arbeıitsfähigen Personen gibt der Vereıin
keıne Unterstützung sondern bemüht sıch, ıhnen Arbeit verschaften“ ($ 4

Entzug der Hılte droht jedem, der bewilligte Almosen verkauft, die besuchenden
Vereinsmitglieder täuscht, belügtAus der Ordnung ist auch zu folgern, dass der Vorstand durchaus auch ein Laie  sein kann, was aber beim Regensburger Verein bis 1922 nicht der Fall war. Als  „geistige Gnadenschätze“ sind eine Reihe vollkommener und unvollkommener Ab-  lässe in Aussicht gestellt.  1853 wurde nun, wie auch Wiser im o.g. Schreiben darstellt, die Satzung revi-  diert.'  Die in der 1849er Satzung im Anhang genannte Vermeidung von Zersplitterung  der Hilfe wird gleich als $ 2 aufgenommen, der Personenkreis der Empfänger einge-  schränkt: nur hier Beheimatete; Personen, die sich seit 30 Jahren hier aufhalten oder  20 Jahre hier in Diensten standen ($ 3). „Arbeitsfähigen Personen gibt der Verein  keine Unterstützung sondern bemüht sich, ihnen Arbeit zu verschaffen“ ($ 4).  Entzug der Hilfe droht jedem, der bewilligte Almosen verkauft, die besuchenden  Vereinsmitglieder täuscht, belügt ... ($ 6).  Neu in der Satzung ist, dass „unbescholtene Personen beider Geschlechter“ ein-  treten können. „Sie halten aber nach Geschlechtern gesondert ihre Versammlungen“  ($ 10). Was in der 1849er Satzung als Ziel angesprochen war, wird nunmehr fest-  geschrieben.  Die Herrenabteilung hat aber jetzt und für Zukunft das Sagen; die Frauenver-  sammlung wählt zwar eine Vorsteherin, der Vorstand des Männervereins wohnt aber  ’  immer den Sitzungen bei.  Die Auswahl der Armen ist eine aufwendige Prozedur, die sich in der Regel über  zwei Ausschusssitzungen hinzieht, jede in der Liste aufgenomme, unterstützungs-  würdige Person wird einem Vereinsmitglied in Obhut und Aufsicht übergeben mit  genau vorgeschriebenen Pflichten ($ 35). „Die vom Verein unterstützen Armen sind  zu fleißigem Gebet und Besuch der Vereinsandachten nachdrücklich aufzumahnen“  ($ 40).  Die Satzung von 1884 erscheint nunmehr in einer sehr viel vereinfachten Form; auf  Anhänge, Geschäftsordnung und Erläuterungen wird verzichtet. Die Inhalte aber  bedeuten eine Verschärfung gegenüber den früheren Statuten.““  Der begünstigte Personenkreis wird nochmals eingeschränkt: „Vorzugsweise und  in erster Linie sollen berücksichtigt werden, welche in Folge hohen Alters, Krüppel-  haftigkeit oder Krankheit gänzlich oder teilweise erwerbsunfähig sind“ ($ 3).  Die Mitgliedschaft wird nochmals neu definiert: „Mitglied des Vereins kann jede  volljährige unbescholtene Person, sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts  werden, welche der römisch-katholischen Kirche angehört und in Regensburg oder  Umgebung wohnt“ ($ 6).  Es gibt nur noch 2 Kategorien: „tätige und teilnehmende“ und lediglich „teilneh-  mende“ (durch Vereinsbeiträge). Klar wird die Aufgabe der Männerabteilung be-  zeichnet ($ 16): Die Aufnahme eines Armen zur regelmäßigen Unterstützung durch  den Verein (als Vereinsarmer) oder die Zurückweisung eines solchen erfolgt nach  vorgängiger abermaliger Prüfung der Verhältnisse desselben in definitiver Weise  durch Beschluss des Ausschusses der Männer-Abteilung.  Bei der Betreuung der Vereinsarmen geht es lediglich noch um ständige Aufsicht  durch ein Vereinsmitglied ($ 19).  13 Statuten 1853.  14 Statuten 1884.  246($ 6)

Neu in der Satzung 1St, dass „unbescholtene Personen beıider Geschlechter“ e1InN-
treten können. „Sıe halten aber nach Geschlechtern gesondert hre Versammlungen“
($ 10) Was ın der 1849er Satzung als Ziel angesprochen W al, wırd nunmehr test-
geschrieben.

Die Herrenabteilung hat aber jetzt und tür Zukunft das agen; die Frauenver-
sammlung wäihlt WAar ıne Vorsteherin, der Vorstand des Männervereıns wohnt aber
ımmer den Sıtzungen beıi

Dıie Auswahl der Armen 1sSt ıne aufwendige Prozedur, die sıch 1n der Regel über
we1l Ausschusssıtzungen hınzıeht, jede in der Liste aufgenomme, unterstutzungs-
würdıge Person wırd einem Vereinsmitglied in Obhut und Autsıicht übergeben mIiıt
Nau vorgeschriebenen Pflichten ($ 35) „Die VO Verein unterstutzen Armen sınd

tleißsigem Gebet und Besuch der Vereinsandachten nachdrücklich autzumahnen“
$ 40)

Dıie Satzung VO 1884 erscheıint nunmehr ın einer sehr viel vereintachten Form; auf
Anhänge, Geschäftsordnung und Erläuterungen wırd verzichtet. Die Inhalte aber
bedeuten ıne Verschärfung gegenüber den rüheren Statuten. “

Der begünstigte Personenkreıis wiırd nochmals eingeschränkt: „Vorzugsweıise und
ın ersier Linıe sollen berücksichtigt werden, welche ın Folge hohen Alters, Krüppel-
haftıgkeıit oder Krankheıt gänzlıch oder teilweise erwerbsunfähig sınd“ ($

Dıie Mitgliedschaft wiırd nochmals 1NCUu definiert: „Mitglıed des ereıns kann jede
volhährıge unbescholtene Person, sowohl männlichen als weıiblichen Geschlechts
werden, welche der römisch-katholischen Kıirche angehört und 1ın Regensburg oder
Umgebung wohnt“ ($ 6

Es oibt 11UI noch Kategorıien: „tätige und teilnehmende“ und lediglich „teilneh-
mende“ (durch Vereinsbeıiträge). lar wird die Aufgabe der Männerabteilung be-
zeichnet ($ 16) Die Aufnahme eines Armen ZUTr regelmäfßigen Unterstützung durch
den Vereıin (als Vereinsarmer) oder die Zurückweıisung eines solchen erfolgt nach
vorgängıger abermaliger Prüfung der Verhältnisse desselben ın definitiver Weıse
durch Beschluss des Ausschusses der Männer-Abteıilung.

Be1 der Betreuung der Vereinsarmen geht lediglich noch ständıge Aufsicht
durch eın Vereinsmitglied ($ 19)

13 Statuten 1853
14 Statuten 1884
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eıtere Neuregelungen 1n der Satzung
Leitung des ereıns SOWI1e Verwaltung des Vermögens 1st allein Männersache
($ 20)
Der Vorstand des Männervereıns mu{ eın röm.-karth. Priester se1n.
Dıie Rolle des Vorstandes 1n der Frauenabteilung 1st der Gestalt, dass der Männer-
vorstand deren Vorsitzender 1St und dıe Sıtzungen einberuft und leitet.
Dıie Sıtuation 1mM Vereıin Ende des 19. Jahrhunderts schildert anschaulıch

Stittsadministrator und 1. Vorstand Seraph Blenninger tür 1895: „Der St. Vıin-
centius-Vereın hıer esteht selmt 1848 und War AUS Herren- un Frauen-
abteilung und 1St eın gesetzlich anerkannter Vereın. Im Jahre 1895 fungieren als thä-
tige Mitglieder ständıg Herren und Frauen 1n getrenNNten Sıtzungen ZWAaTr,
dass die Herrenabteilung beschliefßt und dıe Frauenabteilung Zur Ausführung der
Beschlüsse das Wesentlichste iın Übermittlung der Vereinsgaben die Armen Zu

Vollzug bringt“. Ferner merkt A} dass Frauen auch 1M selbständigen Elısa-
bethenvereıin tätıg sınd, 377 Mitglieder sınd namentlıch erfasst, „während aber auch
viele andere Gönner Gaben Zzu St. Vinzentiusvereıin schicken, dıe nıcht einge-
schrieben sınd, weıl der St. Vinzenz-Vereın ın Regensburg 1m Laute VO  - bald
Jahren volksthümlich geworden 1St  “

Es 1sSt bei der jetzıgen Quellenlage nıcht nachweısbar, die Protokollbücher re1-
chen 1U bıs auf das Jahr 1862 zurück ob die Bestiımmungen der Statuten VO 849
und 1853 in Wırklichkeit überhaupt voll umgesetzt worden sınd. Gruber‘® 1ST U2ZU-

stımmen, WEn vermutet, dass die rasche Auteinanderfolge VO Statuten Be-
gyinn der Vereinsgründung Zeichen dafür 1St, dass die (1849) nıcht praktıkabel
W Aar. Aus den Protokoll-Notizen der Männerabteilung selt 1862 geht klar hervor,
dass hier die Beschlüsse gefasst wurden, z1bt aber bıs Zzu Einsetzen der Auf-
zeichnungen A4aUuS der Frauenabteilung keinen Hınweıs, dass die Frauen die Aus-
tührenden

Nachweıiısbar 1St, dass die Herren des USsSChusses sıch ZUr Durchführung der
Beschlüsse bereıt erklärten. S0 heifßt 1ın einer Protokollnotiz VO 9. Oktober
186278 dass die Verteilung der Gaben durch Herren des Ausschusses selbst erfolgt.
Weıter: dass sıch be1 der Holzaktion „dıe Herren ZuUuUr Vertheilung derselben anbo-
ten  “ uch dıe Abwicklung des Glückshafens (s.u.) lag 1862 ın den Händen der
Herren!?. Gleiches 1ST auch 863 erwähnt“. Fuür das Jahr 867 vermerkt ıne
Protokollnotiz“ „den beım Glückshaten betheiligten Herrn wiırd ftür ıhre üheWeitere Neuregelungen in der Satzung:  — Leitung des Vereins sowie Verwaltung des Vermögens ist allein Männersache  ($ 20).  — Der Vorstand des Männervereins muß ein röm.-kath. Priester sein.  — Die Rolle des Vorstandes in der Frauenabteilung ist der Gestalt, dass der Männer-  vorstand deren Vorsitzender ist und die Sitzungen einberuft und leitet.  Die Situation im Verein gegen Ende des 19.Jahrhunderts schildert anschaulich  Stiftsadministrator und 1, Vorstand F, Seraph Blenninger für 1895:' „Der St. Vin-  centius-Verein hier besteht seit 1848 und zwar aus einer Herren- und Frauen-  abteilung und ist ein gesetzlich anerkannter Verein. Im Jahre 1895 fungieren als thä-  tige Mitglieder ständig 12 Herren und 30 Frauen in getrennten Sitzungen so zwar,  dass die Herrenabteilung beschließt und die Frauenabteilung zur Ausführung der  Beschlüsse das Wesentlichste in Übermittlung der Vereinsgaben an die Armen zum  Vollzug bringt“. Ferner merkt er an, dass 6 Frauen auch im selbständigen Elisa-  bethenverein tätig sind, 377 Mitglieder sind namentlich erfasst, „während aber auch  viele andere Gönner Gaben zum St. Vinzentiusverein schicken, die nicht einge-  schrieben sind, weil der St. Vinzenz-Verein in Regensburg im Laufe von bald 50  Jahren volksthümlich geworden ist“.  Es ist bei der jetzigen Quellenlage nicht nachweisbar, — die Protokollbücher rei-  chen nur bis auf das Jahr 1862 zurück — ob die Bestimmungen der Statuten von 1849  und 1853 in Wirklichkeit überhaupt voll umgesetzt worden sind. Gruber'® ist zuzu-  stimmen, wenn er vermutet, dass die rasche Aufeinanderfolge von Statuten zu Be-  ginn der Vereinsgründung Zeichen dafür ist, dass die erste (1849) nicht praktikabel  war. Aus den Protokoll-Notizen der Männerabteilung seit 1862 geht klar hervor,  dass hier die Beschlüsse gefasst wurden, es gibt aber — bis zum Einsetzen der Auf-  zeichnungen aus der Frauenabteilung — keinen Hinweis, dass die Frauen die Aus-  führenden waren.  Nachweisbar ist, dass die Herren des Ausschusses sich zur Durchführung der  Beschlüsse bereit erklärten. So heißt es in einer Protokollnotiz vom 19. Oktober  1862”, dass die Verteilung der Gaben durch Herren des Ausschusses selbst erfolgt.  Weiter: dass sich bei der Holzaktion „die Herren zur Vertheilung derselben anbo-  ten“'®*, Auch die Abwicklung des Glückshafens (s.u.) lag 1862 in den Händen der  Herren'”. Gleiches ist auch 1863 erwähnt”. Für das Jahr 1867 vermerkt eine  Protokollnotiz“': „den beim Glückshafen betheiligten Herrn wird für ihre Mühe ...  der allerherzlichste Dank ausgesprochen“.  Wenn auch die Protokolle der Damenabteilung” erst mit dem Jahr 1881 beginnen,  ist damit nicht gesagt, dass diese erst mit Datum vom 28. November 1881 ins Leben  gerufen worden ist. Fraglich ist aber auch Blenningers” Aussage, dass der Verein  seit 1848 aus einer Herren- und einer Frauenabteilung besteht. Satzungsgemäß be-  1  > siehe Anm. 7.  !$ GRUBER, Johann, Vinzentiusverein S. 268.  ! PB 1S.10; PB I ist Teil des Bestandes Archivalien des St. Vinzentiusverein 1 im BZAR.  ® DB :S.-10.  ” PB I S. 14 Sitzung vom 29.6.1862.  X PB1S.25,  ?! PB I S.84 Sitzung vom 12. Oktober 1867.  ® pB 111 ( Sitzungsprotokolle III Abteilung II Damen).  siehe Anm. 7.  247der allerherzlichste ank ausgesprochen“.

Wenn auch dıe Protokaolle der Damenabteilung“ TSLT mıiıt dem Jahr 1881 beginnen,
1St damıt nıcht DESART, dass diese ISLT mıit Datum VO November 881 1Ns Leben
gerufen worden 1St. Fraglich 1st aber auch Blenningers“ Aussage, dass der Vereıin
selt 848 AUS eiıner Herren- und einer Frauenabteilung esteht. Satzungsgemäfß be-

sıehe Anm.
GRUBER, Johann, Vıinzentiusverein 268

17 10; 1St 'eıl des Bestandes Archivalıen des St. Vinzentiusvereıiın 1mM BZAR
18

14 Sıtzung VO 29  O 1862

84 Sıtzung VO 2.Oktober 1567
272 111 Sıtzungsprotokolle {11 Abteilung 11 Damen).

siehe Anm
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stand allerdings die Möglichkeıit selmt 1853, WwW1€e oben dargestellt. Dass offensichrtlich
Herren und Damen Mitglieder des ereıns 850T, geht auch aus dem Schreiben
Bischof Riıedels den Apostolischen Stuhl SCH der Ablässe hervor (s Anm. 6

Sowohl 1n der 1 849er Satzung W1€e auch den 1853er Statuten WAar die leibliche Un-
terstutzung (neben der geistigen Hiılfe) Nau umschrieben. S1e sollte ın der Regel
durch Verabreichung VO Lebensmiuitteln, Holz, Kleidung un: dgl geschehen, 1Ur
als Ausnahme Geld; Grundsatz: heber wenıger, besonders Famılien nachhaltıg
helten.

Betrachtet INan dıe Aussagen der vorliegenden Protokollbücher“, sınd selt 1862
ın jeder Sıtzung „Unterstützungen” erwähnt, ohne dass zunächst ıne Spez1-
tikatıon z1bt „Unterstutzung erhalten AT  «“ 25. Ledıiglıch die öhe 1ın Gulden, spater
ark 1St angegeben, zunächst bei jeder unterstutzten Person, spater L11Ur noch 1n

Unterschieden wırd bisweilen 1n „momentane“ Unterstützung und Auf-
nahme als Vereinsarme. Vorgeschlagen wurden die Armen durch dıe Ausschuss-
mitglıeder, die Anträge wurden auch sogleich verbeschieden. 1865 tauchen
vereinzelt SCHNAUC Bezeichnungen auf, Hılte ZU Mietzins,“® eın Instrument, das
spater häufig ZUrr Anwendung kam uch Unterstützungen mıiıt „Brod”“ werden be-
antragt (ab 1866) ”

Als konkrete Hilfsmafßnahme wırd Holzverteilung laut Protokall bereits se1it 1862
VOITSCHOIMNIMNEN, iıne Ma{fßnahme die Ende des Jahrhunderts und darüber hın-
Aaus (durch Kohle) sehr gefragt W3  —$ Die Namen der Empfänger wurden Begınn
der 600er Jahre nıcht erwähnt?®, TSLT ab 1863 wurden Namenslisten geführt und An-
gaben gemacht, welche Herren des USschusses WE überwachten.?? Immer orößere
Bedeutung erhielten auch Kartoffelspenden (ab

Ab den 700er Jahren des 19. Jahrhunderts nahm dıe Unterstützung merklich
Wenn auch dem Vereıin offensichtlich sehr viele Spenden und Dotatiıonen zukamen
(ın jeder Ausschusssıtzung se1lt 1862 wurden die Spender genannt), gyab eın finan-
zielles Auf und Ab: 1876 wırd z7. B ın der Sıtzung VO 79. Maı beschlossen, „dass
I1 des schlechten Kassenstandes die Gaben tür die ständıgen Armen VO  - ark
auf Y ark herabgesetzt werden“. Die sehr Bedürttigen sollten aber auch weıter-
hın den vollen Betrag erhalten, die „Unwürdigen“ sollten dafür Banz Aaus der Lıiste
gestrichen werden. Vom Ausschussmitglied Baron Mourat wurde jedoch aANSC-
mahnt, bei der Reduktion der Gaben nıcht Banz mechanısch vorzugehen ” Die Spar-
mafßnahme währte nıcht lange. Bereıts autf der Sıtzung VO: 28. Januar 1877° wurde
die regelmäfßige Unterstützung wıeder auf ark heraufgesetzt.

Man überlegte sıch 1mM Ausschuss 876 auch Mafnahmen, die Einnahmen VeI-
bessern.

Am 2. Julı 1876° wurde beschlossen, dem dem Vınzenztag folgenden Sonntag
ın beiden Stadtpfarreien Niedermünster und St. Emmeram ıne Kollekte halten
und die Herren Pfarrprediger ersuchen, „1N ıhren Predigten diesem Sonntag

24 IY 11L,
25 PBIS 1 Sıtzung VO 1862
26 PBIS Sıtzung VO 1865
27 Sıtzung VO 58 1866
28 PBIS 10 Sıtzung VO 10.1862; Sıtzung VO 1862
29 272— 35 Sıtzung VO I 1863

PBIS 113
PBIS 113
PBIS 128
PBIS 116
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die Gläubigen ZUuUr Theilnahme Vereın ermahnen. Am Festtag selbst
möglıch 1n St assıan eın besonderer Gottesdienst gehalten werden.“ Ferner wurde
> „1M hiesigen Anzeıger ıne stehende Rubriık für freiwillıge Gaben für den
Vereıin erscheinen lassen“ In der Sıtzung VO 29  un 1876 regt eın Ausschuss-
miıtglıed d} „eıne erneute Aufforderung durch die Presse ergehen lassen, dass
INan be] Gelegenheıt VO  — Irauergottesdiensten durch die Wachtschreiber Arme
vertheılte eld lıeber dem Vınzenzvereın überweısen “  möge”. Dabei wurde auch
beschlossen, „1N den hiesigen Anzeıger ıne stehende Rubrik für freiwillige Gaben
tür den Verein erscheinen lassen“.

Mıt der Sıtzung VO Aprıl 1876° sollte ıne „Reorganısation“ des Miıtglıeds-
un! Spendenwesens eingeleıtet werden. Wortlich heifßt dort: „Nach Eröffnung
der Versammlung durch den Vorstand wurde die bei der vorıgen Versammlung
angeregtie Reorganısatıon ICSD. dıe Miıttel besprochen, durch welche der Vereıiın iıne
orößere Anzahl VO  - Miıtgliedern in sSOMmMıIt ıne Vermehrung VO:  - Geld-Mitteln -
geführt werden könnten“. Es wurden keine Vorschläge unterbreıtet, wurde viel-
mehr die Besprechung dieses Gegenstandes auf die nächste Sıtzung vertagt, ” wel-
cher insbesondere einıge Herrn des Pfarr Clerus eingeladen werden sollen, ohne
welche ıne sachdienliche Erörterung nıcht möglıch scheint“. Eın vorbereitendes
Komiutee sollte klären, welche Vertrauensmänner der Sıtzung eingeladen werden
sollten.

Anfang der 1880er Jahre scheint dıe Fınanzlage ebentalls aNngESPAaANNT BCWESCH
se1n. Dıie Frage, ob Reinhausener Arme VO Vereıin unterstutzt werden sollten,
wurde dahın entschieden, dass dıes 1Ur dann angebracht sel, wWenn s1e Zur Regens-
burger Ptarrei gehörten Sıtzung VO Aprıl 1881)*°. In gleicher Sıtzung wurde dıe
rage erortert, ob IINEC Studenten auch 1im Sommer „Kostbillets“ erhalten sollten.
Der Verein ehielt sıch VOI, darüber entscheiden, ob Studenten überhaupt ın die
Kategorıe derjenigen Armen gehören, deren Unterstützung Autfgabe des ereıns 1St.

In den Statuten des ereiıns WAar früher festgelegt, dass jedes Miıtglıed maxımal
Arme betreuen sollte In der Sıtzung VO 18 Dezember 882 wurde nunmehr ent-

schieden, „dass auf jede Frau Arme treffen, welche VO derselben besucht und
bezüglıch ıhrer Dürftigkeit und Würdigkeıt geprüft werden sollen >

Es hatte sıch anscheinend eingeschlichen, dass ımmer mehr Bargeld verteılt wurde:
So wırd ın der Sıtzung der Frauenabteilung VO 22. Januar 883 angemahnt, „STAatt
der bisherigen Geldunterstützungen sollen VO U  3 Lebensmauttel, Brot, ehl c
und 11UT ausnahmsweise eld verabreicht werden 58

Wıe oben erwähnt wurden iın den 18/0er Jahren vereinzelt Zuschüsse ZU Miıet-
1Ns vergeben, ıne Mafißnahme, dıe ımmer orößere Bedeutung 1ın der Unterstützungerhielt und bıs ın das 2. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts dauerte. Der Zuschuss betrug
vierteljährlich Mark, ab 886 1,50 ark und ab 30. Januar 1888 erfolgte ıne noch-
malıge Erhöhung auf Mark *.

Eın weıteres probates Mittel, leibliche Not lındern, die Kostzettel,
die auch lange eıt bıs 1Ns 20. Jahrhundert ausgegeben wurden und die be1 bestimm-
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ten Metzgergeschäften eingelöst werden konnten. Am 24. Maärz 1890 wırd 1ın der
Sıtzung der Frauenabteilung ” die Klage einıger Metzger vorgetragen, dass die be-
troffenen Armen zumelıst Sonn- und Feıertagen, selten Werktagen ZUuU Essen
kommen. Es wiırd den „Kontrolldamen“ überlassen, den Armen die Tage autf die
Kostzettel schreiben, denen s1e das Essen bekommen. Was den Umfang dieser
Hılte angeht, WAar üblıch, 1n den Wıntermonaten monatlıch Kostzettel VeEeI-

teiılen, 1m Sommer die Hälfte, 1m August keine. Nur die bettlägrigen Kranken be-
kamen auch 1M ugust Kostzettel und Brotkarten (25 Oktober ab 1913 be-
kamen alle auch 1mM ugust die Anzahl w1ıe 1ın den übrıgen Sommermonaten.“”

Was dıe Verteilung VO olz angeht, die 1ın den 2.Statuten (1853) verankert WAalr

und 1n den Protokollen aufgeführt wurde, die Spenden des Fürstenhauses
ıne grofße Hılte So spendete z.B der Erbprinz VO Thurn und AaX1s 1863 einen
Betrag VO für diesen Zweck *. 1881 wırd ıne Spende „Ihrer Kgl Hoh Fr.
Erbprinzessin Wıtwe VO Thurn und Taxıs“ über 400 ark für Holzeinkauft
erwähnt”. hne Aufforderung zahlte der Fürst A4US der persönlıchen Kasse jährlich

Jahresende ıne Weiıhnachtsspende über 1000 ark für diesen 7Zweck neben der
allgemeınen Monatsspende über 515 ark AaUus dem Marschalamt“*.

Auf Anregung eınes Ausschussmitgliedes wurde 79. Oktober 1905 beschlos-
SCIl, die bıs dahın üblıche Verteilung VO olz durch Kohlen ersetzen ”.

Neben den üblichen Kırchensammlungen Festtag des Stephanus 1MmM Dom,
in St mmeram (beide se1it 1862 belegt) und Sonntag nach dem Skapuliertest Walr

auch die Kollekte nach der Predigt Sılvester ın der Domuinikanerkirche (mın-
destens se1it 1866 ıne feste Einnahmequelle (ıim BZAR, Bestand Archivalien des
St Vinzentius-Vereıins 6, betindet sıch ıne handschrifttliche Zusammenstellung dieser
Kirchensammlungen aAb dem Jahre Aut die vielen Legate un Verlassenschaf-
ten, dıe dem Vereıin nachweislich se1lıt den 600er Jahren zuflossen, 1st hingewiesen.

FEıne außergewöhnliche Eiınnahmequelle WAar dıe jJährliche Durchführung eines
Glückshafens, der gleich 1ın den ersten vorhandenen Protokollen erwähnt wiırd. In
der Ausschusssitzung VO Aprıl 1862 wırd erwähnt, dass durch Regierungs-
entschluss VO 13. Aprıil die Durchführung eiınes Glückshatens n der
Armen bewilligt worden sel. Die Mafßnahme scheıint recht lukrativ SCWESCH se1ın,
denn das Protokall der Sıtzung VO 13. Julı 1862 * erwähnt eiınen Reıinertrag VO
481 25 kr 888 stellte die Stadt bıs den Reichssaal Zur Verfügung,
dann fand dıe Ausspielung 1m Sternbräu und 913 1mM Karmelitenbräu-Saal“®
Die Organısatıon lag 1n der ersten eıit be] den Männern, spater 1n Händen der
Frauenabteilung ””. 1914 wurde die Aktion CIl des Kriegsausbruches eingestellt ”®.

40 111 45
233 Ausschusssitzung VO 30. Junı 1913

19 Sıtzung VO 15  C 1863
179

So werden diese Spenden 1899 (Sıtzung VO 3. Dezember: 19)y 1901 (Sıtzung
VO Dezember; 54) un! ın den tolgenden Jahren alljährlich bıs Begınn der 20er
Jahre aufgeführt.45 117.

46
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Wenn INnan heute VO Regensburger St. Vinzentiusverein spricht, verbindet I1a
miıt diesem nıcht das, W as bısher dargestellt wurde, die „Armenpflege“, sondern dıie
ambulante Krankenpflege. Aut diesem Gebiet jedoch hat der Verein 1ın Regensburgwahrlich Pionierarbeit geleıstet.

Verwunderlich ISt;, dass 1n keiner der bısher dargestellten Statuten dieser Diıenst als
Vereinszwec ZEeENANNL wird.

och 1ın seıiner eıt als Regens hatte sıch eorg Miıchael Wıttmann ın den 20er
Jahren des 19. Jahrhunderts Einriıchtung ambulanter Pflege iın Regensburg SC-bens bemüht. Er konnte lediglich Miıtglieder der Allerseelenbruderschaft Kran-
kendiensten bewegen?”. uch Apolonia Diepenbrock, Schwester des spateren Kar-
dınals In Breslau, Melchior, die 1834 nach Regensburg gekommen W äl, etrieb
Begınn auch Hauskranken ohl mehr „Hausarmenpflege“. Ihr Werk WAar ın erstier
Linıe die Krankenanstalt 1m «“ 52  „Josephshäuschen Ambulante Krankenpflege in
professionellem Stil wurde 1ın Regensburg Zuerst VO St. Vinzentiusvereıin einge-führt

1858 gelang dem Vorsitzenden Wıser, dreı Ordensschwestern VO  — Pırmasens für
die ambulante Krankenpflege nach Regensburg gewınnen. Es WAar keıin eichtes
Unterfangen. Mıt Schreiben VO: ugust 1857 orderte die Kgl Regierung der
Oberpfalz un: VO  - Regensburg Kammer des Innern VO Bischöflichen rdı-
narıat die Statuten der Tertiarınnen ın Pırmasens, die dieses September 1857
der Regierung übermiuittelte.” Am 4. Januar 1858 übersandte dıe Kgl Regierung der
Oberpfalz dem „Biıschöflichen Domcapıtel Regensburg sede vacante“ Abschriuftt
eiıner höchsten Entschließung des Kgl Staatsminıisteriıum des Innern für Kırchen-
und Schul-Angelegenheiten VO 18 Dezember 1857, nach der ıne landesrechtliche
Genehmigung noch nıcht erteılt worden sel, und nıcht sıcher sel, ob und WEECNNn Ja
WAann diese erfolgen würde. Sıe se1l gehalten, „VOoNn allen Verfügungen abzusehen“, die
dieser Entscheidung vorgreıfen könnten.”

hne iıne Entscheidung abzuwarten hatte Wıser offensichrtlich gehandelt. In
einem Schreiben Bıschoft Dr. Ignatıus dSenestrey VO September 1858 teıilt
mıt, dass die Unterhandlungen für dıe Unterbringung der Ordensschwestern VO
Pırmasens 1mM Hölzelschen Haus „vollkommen bereinigt“ selen. Weıter habe
„nach dem Wunsche Eurer Bischöflichen Gnaden Schritte unternommen“ und
„hoffe, dass s1e bıs Allerheiligen kommen“. In einer Rückantwort VO Oktober
1858 des Bischots Wiser” heißt u. haben Wır mıiıt Befriedigung ersehen,
dass diesem gelungen ist; 1m Interesse der hiesigen Kranken hiesiger Stadt einıgeFranziıskanerinnen VO  — Pırmasens hieher beruten.“ Weıter: IB dem Wır die-
SA Berufungn die ıschöfl. Bewilligung ertheıilen, sehen WIr seıner eıt weıte-
6 -  - Berichten über dıe Einführung dieser Schwestern 1n ıhrem Wırkungsort dahier

5 1 Matrıkel der 10zese Regensburg, Regensburg 1916 720
Vgl PHILIPP, Ulrike, „Unseren lıeben Heıiland ın seinen Kranken pflegen“ Dıie sozıialfür-

sorgerischen Tätigkeiten Apolonia Diepenbrocks 1n Regensburg (1834-1880) 1N! Beıiträge ZU!r
Geschichte des Bıstums Regensburg, 7 Regensburg 2003 274 $ Im folgenden gekürztPhılıpp U) Diepenbrock.53 BZAR KI 135 Nr. 158
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entgegen.‘‘ „Entsprechend dem Auftrag VO Oktober « 58 bringt Wıser
November 1858 „gehorsamst ZUr Anzeıge, dass nunmehr drei Franziskanerinnen

VO: Pırmasens hıer eingetroffen und ı den nächsten Tagen ıhre Wirksamkeit begıin-
NC  ' werden. ıne eigentliche teierliche Eınführung dürfte nıcht aNngeEZEIgL erscheinen
und lıegt auch nıcht der Absıcht des ereıns Ck Wıser teılt dabe] dem Bischoft die
Namen und das Alter der Schwestern MIi1tL Die Schwester geb 25 Marz 828
1Ne eitere März 1830 die dritte Schwester August 1832

IB egıerung der Oberpfalz WAar über das eigenmächtige Vorgehen be1 der
Berufung der Schwestern nıcht gerade erfreut Mıt Schreiben des Präsıdiums der
Kgl egıerung der Oberpfalz und tür Regensburg Bischof Dr Ignatıus Senestrey
VO Februar 1859° übersendet dieses 111C „höchste Entschließung des Kgl
Staatsminıisteriıum des Innern VO Dezember 858 (gerichtet das Präsıdium
der Regierung) Daraus geht hervor, dass dem Mınısteriıum des Innern für Kıiırchen-
und Schul Angelegenheiten die 1857 eingereichten Statuten der Pırmasenser nıcht
passten S1C hatten nıcht 1Ur hinsichtlich der klösterlichen Ordnung des Ordens,
sondern auch 99- Ansehung seCe1IiNer Stellung der öffentlichen Armenpflege 1NC

Nıchtbeachtung wesentlicher Bestiımmungen der Gesetze und erheblich admını-
Bedenken erkennen lassen „unzulässıg erscheıint, relıg1ösen Ge-

nossenschaftt welche der orm Kirchlichen Ordens auftritt den
Armenanstalten des Königreiches Zutrıitt und Wıirksamkeit gestatten” .60 In der
Entschließung des Mınısteriıums wırd das Präsıdium aufgefordert, ” geeıgnNeter
Weıse dafür SOTSCHIL, dass VO 1U  3 solche Berufungen Zur UÜbernahme der
Kranken- und Armenpflege ı Anstalten des Regierungsbezirks biıs ZU Erfolge der
Allerhöchsten Genehmigung des Ordens der geNaNNTLEN Franziıskanerinnen nıcht

61mehr Platz greife In SC1I1HICIIN Schreiben mahnt das Regierungspräsidium be]
Bischof denestrey C1MNn „SCIMNCINSAINCS Vorgehen be] künftigen Anträgen auf
Eınführung des Instituts der IIIICI'I Franzıskanerinnen 2n

DDas Bischöfliche Ordinarıat ı Regensburg richtet Dezember 1862 °
Schreiben Vorstand Wıser MIi1tL der Bıtte, „kurzen und SCHAUCH Autschlufß
ertheilen n WAalnllßn durch WCLI, durch welche Miıttel (Schenkungen D wurde die
Anstalt gegründet WIC hoch die Betraäge Obliegenheiten, 3 Unterhalt (3e-
bäude ıne Antwort Wısers erwarte INnan brevı INanlu zurück Wıser nOLIETrT die-
SCS Schreiben Allerheiliıgen 858 durch Unterzeichneten durch Miıttel des
St Vınzentiusvereıiıns „Krankenpflege ZU 7wecke des St Vınzentius-
ereıns liegenden Dienstleistungen Unterhalt monatlıch Gebäude
Baulast der Vereın

Wıe oben be] den „Berufungsverhandlungen erwähnt die Ordensschwes-
tern Hölzelschen Haus untergebracht Den Sıtzungsprotokollen des ereıns 1ST

entnehmen, dass dieses SECeIT 1862 ® ZUuU Verkauf anstand stattdessen sollte das
nwesen VO  - Tapezıerer Dorner erworben werden Man beschloss, dieses durch
Sachverständige ” Augenscheın nehmen lassen Auft der Sıtzung VO Junı
1862 wurde der Beschluss gefasst „dass das Hölzliche Haus 5050 verkauft

58 BZAR 135 Nr 158
BZAR 135 Nr 158
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61 BZAR 135 Nr 158
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63 Sıtzung VO 1862
% DB IS.3

2572



das Haus Tapezıerer Dorners 5600 angekauft werden soll“. Wıser wırd Zur

gesetzlichen Verbriefung ermächtigt.”” Das Haus Hölzel lag 1ın der Marschallstraße,
das Dornersche nwesen eıner spateren Protokollnotiz zufolge ın der ehemalıgenKlarenangerstraße.

Wıe oben erwähnt hatte sıch Apolonıa Diepenbrock 1ın Regensburg nıedergelassenund eıne Krankenanstalt 1mM „Josephshäuschen“ betrieben. 1845 hatte s1e das ehe-
malıge Priesterhaus 87 b (heute Obermünsterplatz }, das Bıschoft Franz Xaver
Schwäbel eingerichtet hatte, zunächst angemietet, 8572 dann mıt tinanzıeller Hılte
ihres Bruders käuflich erworben®°. ıne Gedenktaftel tür dieses „Xaveri1anum“ VO  -
1841 befindet sıch noch heute nwesen Obermünsterplatz

Apolonıia Diepenbrock hatte 1871, als sS1e schwerer Gicht lıtt, aut Vermittlungdes Vinzentiusvereıins Wwel nunmehr Mallersdorter Schwestern ZUuUr eigenen Unter-
stutzung 1Ns Josephshäuschen aufgenommen. FEın Jahr spater tanden auch die Jetzts1eben Schwestern der ambulanten Krankenpflege des St. Vinzentiusvereins dort
Unterkunft.”

Im Vereinsausschuss wurde das Thema ambulante Krankenpflege bıs dahın Außerst
selten behandelt Am 29. Dezember 18772 belegt eın Eıntrag 1Ns Protokollbuch®,
dass eiıne Sammlung für die ambulante Krankenpflege 135/ Gulden, reuzer CI -

geben habe
Für die zukünftige Unterbringung der ambulanten Krankenschwestern des

St. Vinzentius-Vereins 1St das Testament Apolonia Diepenbrocks (5. Junı 1871)% VO  —
nıcht unerheblicher Bedeutung. Als Universalerben S$1e das Bischöfliche Dom-
kapıtel Regensburg eın, doch mıiıt Auflagen: ihr Josephshäuschen „soll weıterhin
Zutluchtsstätte für mıiıttellose, VO unheılbarer, aber nıcht ansteckender Krankheitdas Haus Tapezierer Dorners um 5600 fl. angekauft werden soll“. Wiser wird zur  gesetzlichen Verbriefung ermächtigt.‘ Das Haus Hölzel lag in der Marschallstraße,  das Dornersche Anwesen einer späteren Protokollnotiz zufolge in der ehemaligen  Klarenangerstraße.  Wie oben erwähnt hatte sich Apolonia Diepenbrock in Regensburg niedergelassen  und eine Krankenanstalt im „Josephshäuschen“ betrieben. 1845 hatte sie das ehe-  malige Priesterhaus E 187 b (heute Obermünsterplatz 5), das Bischof Franz Xaver  Schwäbel eingerichtet hatte, zunächst angemietet, 1852 dann mit finanzieller Hilfe  ihres Bruders käuflich erworben®. Eine Gedenktafel für dieses „Xaverianum“ von  1841 befindet sich noch heute am Anwesen Obermünsterplatz 5.  Apolonia Diepenbrock hatte 1871, als sie an schwerer Gicht litt, auf Vermittlung  des Vinzentiusvereins zwei nunmehr Mallersdorfer Schwestern zur eigenen Unter-  stützung ins Josephshäuschen aufgenommen. Ein Jahr später fanden auch die jetzt  sieben Schwestern der ambulanten Krankenpflege des St. Vinzentiusvereins dort  Unterkunft.”  Im Vereinsausschuss wurde das Thema ambulante Krankenpflege bis dahin äußerst  selten behandelt. Am 29.Dezember 1872 belegt ein Eintrag ins Protokollbuch®,  dass eine Sammlung für die ambulante Krankenpflege 1357 Gulden, 34 Kreuzer er-  geben habe.  Für die zukünftige Unterbringung der ambulanten Krankenschwestern des  St. Vinzentius- Vereins ist das Testament Apolonia Diepenbrocks (5. Juni 1871)® von  nicht unerheblicher Bedeutung. Als Universalerben setzt sie das Bischöfliche Dom-  kapitel Regensburg ein, doch mit Auflagen: ihr Josephshäuschen „soll weiterhin  Zufluchtsstätte für mittellose, von unheilbarer, aber nicht ansteckender Krankheit ...  gut beleumundet und unverheiratet, weiblichen Geschlechts, röm.-kath. Religion  und aus der Diözese Regensburg sein“  Die Leitung der Anstalt soll eine Ordensschwester eines wenigstens bischöflich  approbierten Ordens sein.  Für den Vinzentiusverein ist folgendes wichtig: Sie legt auch fest, dass das Haus  zugleich auch zur Aufnahme der vom St. Vinzentiusverein bestellten Ordens-  schwestern dienen soll. Weiter heißt es im Testament: „Solange in hiesiger Stadt der  gegenwärtige Sct. Vincentius-Verein unter Leitung eines Katholischen Geistlichen  fortbesteht, soll das bischöfl. Domkapitel im Einverständnis mit diesem geistlichen  Vorstand die Ordensschwestern bestimmen“. Weiter verfügt sie: „Ausdrücklich aber  untersage ich hiermit, dass die gedachten Erträgnisse zu irgendeinem Teil für andere  Zwecke, z.B. Unterstützung von Armen in ihren Wohnungen usw. verwendet wer-  den“.  Nicht gerade christlich nach heutiger Auffassung ist ein Nachtrag zum Testament  vom Juni 1872: „Kranke, die ein schlechtes Leben geführt und noch nicht bekehrt  oder wenigstens nicht gegründete Hoffnung auf wahre Besserung gegeben“, sollen  in ihrer Anstalt nicht aufgenommen werden.”  ® PBIS. 8 Sitzung vom 3.8.1862.  ® PyıLIPP U., Diepenbrock S. 229  ” PyıLIPP U., Diepenbrock S. 264  %® pB1S. 93.  ©® BZAR OA 2265.  79° BZAR OA 2265.  253gut beleumundet un unverheıratet, weıblichen Geschlechts, röm.-kath. Religionun! aus der 1Öözese Regensburg seiın“

Die Leıtung der Anstalt soll ıne Ordensschwester eines wenı1gstens bischöflich
approbierten Ordens se1n.

Für den Vinzentiusverein 1St tolgendes wichtig: S1e legt auch test, dass das Haus
zugleıich auch Zur Aufnahme der VO St. Vinzentiusverein bestellten Ordens-
schwestern dienen soll Weıter heifßst 1M Testament: „Solange 1n hiesiger Stadt der
gegenwärtige Sct. Vincentius-Vereıiın Leitung eines Katholischen Geıistlichen
tortbesteht, oll das ıschöfl. Domkapitel 1m Eınverständnis mıiıt diesem geistlichenVorstand die Ordensschwestern bestimmen“. Weıter verfügt S1e: „Ausdrücklich aber
untersage iıch hiıermit, dass die gedachten Erträgnisse ırgendeinem Teıl für andere
Zwecke, z.B Unterstützung VO  3 Armen ın ıhren Wohnungen USW. verwendet WCI-
den  «“

Nıcht gerade christlich nach heutiger Auffassung 1st eın Nachtrag Zu Testament
VO Junı 1872 „Kranke, die eın schlechtes Leben geführt und noch nıcht ekehrt
oder wenı1gstens nıcht gegründete Hoffnung auf wahre Besserung gegeben“, sollen
ın ıhrer Anstalt nıcht aufgenommen werden.”“

65 Sıtzung VO < . 1862
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Apolonıa Diepenbrock verstarb 4. Julı 1850 Das Domkapıtel als Uniiversal-
erbe, erreichte dıe Anerkennung der Einrichtung als öffentliche Anstalt/!. Dıie Sta-

der Krankenanstalt VO 27. Junı 882 legen test: „Den übrıgen Schwestern der
Vinzenzpflege soll ıne entsprechende Wohnung iın der St. Josephsanstalt unentgelt-
ıch eingeräumt werden“ Den Unterhalt MUSSTIE aber der St. Vinzentiusvereın Lr a-

gen.““
Zum 1. Januar 1881 hatten der St. Vinzentiusvereın und das Mutterhaus der Armen

Franzıskanerinnen Mallersdort eınen Vertrag”” E „Gestellungsvertrag“) abgeschlos-
SCI1, der das Wesentliche regelt:

das Mutltterhaus elässt Schwestern für die ambulante Krankenpflege; 1NS-
besondere unterstutzen dieselben diesen Verein ın der Pflege seiner kranken Ar-
men  “ Die weıteren Paragraphen behandeln die „Ireıe Wohnung in eintach einge-
richteten ımmern 1mM Hause be1 Obermünster“, den Unterhalt für die Schwestern
(22 Mark), dıe Beheizung der Räume (3 Klafter weıches, Klafter hartes Holz), An-
schaffung der Schuhe, ärztliche Behandlung, Beerdigung, Beichtvater USW. Beson-
ders in der Beruifstätigkeit sınd die Weısungen des Vorstandes des St. Vinzentius-
ereıns befolgen. Freiwillige Gaben (aus der Bevölkerung) leiben ganz den
Schwestern überlassen.

Anzumerken 1sSt 1n diesem Zusammenhang, dass auf Eingabe des ereins die Ite
Kapelle se1lt 1880 jJährlich 600 ark ZUTr Sustentation VO  - Schwestern zahlte/*.

Fıne Mehrung der Anzahl der Schwestern edurtte auch nach der Jahrhundert-
wende noch der Genehmigung des Stadtmagistrats und das Einvernehmen mıt dem
Staatsminıisteriıum des Innern.

Wıe dem Sıtzungsprotokoll VO 28. Aprıl 1901 entnehmen Ist wurde gC-
legentlich eıner „magistratischen Vıisıtation“ 1mM Hause 87b (Josephshäuschen)
konstatıert, dass mehr Schwestern vorhanden sınd als genehmigt. Man WAar 1mM Verein
der Auffassung, dass angesichts der wachsenden Bevölkerung ıne Erhöhung der
Schwesternzahl nötıg sel, zumal durch bauliche Veränderungen mehr Platz für dıe
Schwestern vorhanden W AaTl. Im Protokall heißt dazu!: „Darum wırd beschlossen,

das hochw. Domkapıtel die Bıtte richten die Zahl der Schwestern des Vın-
centius-Vereıns nach Bedürfnis bıs vierzehn einschliefßlich der Wwel VO der
Diepenbrock’schen St Josephsanstalt unterhaltenen vermehren dürten und hıer-

durch den Stadtmagıstrat die ministerielle FErlaubnis erholen wollen“
Im Einvernehmen mıt dem Domkapıtel wollte der Verein ıne Aufstockung —

nächst VO ©  (  8 autf 10, dann 10 auf für die ambulante Krankenpflege erreichen (dazu
verbleiben für die Krankenanstalt). Im Protokall des Vinzentiusvereins VO

25. August 1901 wiırd Genehmigungsschreibens des Stadtmagıstrats vorgetragen.
Darın heifßt „Im Einverständnis miıt dem Kgl Staatsminıisteriıum des Innern
wırd 1ın wiederruftlicher Weıse genehmigt, dass 1mM Hınblick auf die gesteigerten
Anforderungen der ambulanten Krankenpflege diesem Zwecke den Schwes-
tern aus dem Multterhause der Franzıskanerinnen ın Mallersdort vier
weıtere Schwestern eruten werden.“ Dazu vermerkt der Protokolltführer: „Dem-
nach dürten bislang mıiıt ministerieller Genehmigung ın der Appolonıa Diepen-
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brock’schen St. Joseph-Kranken-Anstalt 87b 1M (CGGanzen Schwestern wohnen,
1.€. We1l für die Anstalt un: zwolft tür die ambulante Krankenpflege, welche der
St. Vinzentius-Verein unterhalten haben wiırd Z

Der steigende Bedart ambulanter Krankenpflege, dıe Übernahme VO Schwes-
tern und der Erwerb VO Gebäuden diesem 7 weck zeıgt Begınn des 20. Jahr-
hunderts ıne ICHC Aktıvıtät des Vereıns, auf die noch schwerpunktmäßig eingegan-
SCHl werden soll

Be!1 der Sıtzung VO Dezember 1903 wurde 1 94 ekannt gegeben”, dass die
verstorbene Rentiers Wıtwe Frau Babette Gerzer, geb Burkert, It. letztwilliger Ver-
fügung „e1In Fundations-Kapıtal 6000 vermacht habebrock’schen St. Joseph-Kranken-Anstalt E 187b im Ganzen 14 Schwestern wohnen,  i.e. zwei für die Anstalt und zwölf für die ambulante Krankenpflege, welche der  St. Vinzentius-Verein zu unterhalten haben wird®.  Der steigende Bedarf an ambulanter Krankenpflege, die Übernahme von Schwes-  tern und der Erwerb von Gebäuden zu diesem Zweck zeigt zu Beginn des 20. Jahr-  hunderts eine rege Aktivität des Vereins, auf die noch schwerpunktmäßig eingegan-  gen werden soll.  Bei der Sitzung vom 27. Dezember 1903 wurde u.a. bekannt gegeben”, dass die  verstorbene Rentiers Witwe Frau Babette Gerzer, geb. Burkert, It. letztwilliger Ver-  fügung „ein Fundations-Kapital zu 6000 M vermacht habe ... das zum Unterhalte  ev. zur Vermehrung der Schwestern dienen soll.“ Zu dieser Summe stiftete deren  Tochter Karoline Bolland weitere 4000 M hinzu, mit der Bedingung, „dass auf  Grund dieser Fundation alsbald eine eigene neue Schwester zur ambulanten Kran-  kenpflege, die den Namen „Gerzer’sche Bolland’sche Schwester“ führen soll, beru-  fen werde. Dieser Schwester soll im Falle der Erkrankung d. vorgenannten Frau  Karoline Bolland die Obliegenheit aufgelegt werden, dieselbe Tag und Nacht zu  pflegen.“ Diese Schenkung wird vom Verein mit diesen Bedingungen akzeptiert.  Einer Protokollnotiz vom 25. Februar 1916 ist zu entnehmen , dass eine Privat-  vereinigung seit 1881 in der St. Vinzenzpflege eine eigene Krankenschwester, die sog.  „Vornehme Schwester“ unterhalten hatte. Die zahlenden Mitglieder dieser Ver-  einigung waren inzwischen so wenige, dass der Unterhalt dieser Schwester nicht  mehr aufgebracht werden konnte. Da aber diese seit Jahren ständig die Kranken des  St. Vinzentiusvereins mitgepflegt hatte, wurde beschlossen, den Unterhalt dieser  Schwester vom 1. Januar 1916 an zu übernehmen, wobei das Vermögen und die noch  eingehenden Beiträge verrechnet werden sollten.  Der 1911 gegründete Verein „Brockensammlung Regensburg e. V.“”” besaß in der  Weitoldstraße in Regensburg ein Anwesen, in dem zusammen mit dem St. Vin-  zentiusverein eine ambulante Krankenpflege errichtet werden, die Mallersdorfer  Schwestern diese führen sollten. Zu diesem Zwecke wurde am 25. Februar 1911 ein  Vertrag folgenden Inhalts zwischen dem Mutterhaus und dem Vorstand des St. Vin-  zentiusvereins geschlossen ®:  „Der St. Vinzentius-Verein, zu dessen Zwecke und Aufgabe die Unterhaltung sog.  ambulanter Krankenpflege-Stationen gehört, errichtet in einem dem Verein „Re-  gensburg-Brockensammlung“ (e.V.) zu Regensburg gehörendem Hause Weitold-  straße 164e eine neue solche Niederlassung. Mit derselben soll eine Suppenanstalt für  Schulkinder verbunden werden“, Die Zahl der Schwestern soll „vorerst 4 betragen  und später auf 6 ergänzt werden“. Zwei Schwestern übernahm der St. Vinzentius-  verein, zwei weitere bezahlte der Verein Brocken-Sammlung. Eine Änderung ergab  sich hier 1913. Der Ausschuss beschloss,* die zwei Schwestern, welche der Verein  „Brockensammlung“ in der oberen Stadt zur ambulanten Krankenpflege „aufge-  «“  stellt“ hatte, zum 1.Juni des Jahres 1913 zu übernehmen. Das Haus des genannten  Vereins in der Weitoldstr. 9, das Antoniushaus wurde zum 7. Februar 1914 vom Vin-  76 BZAR OA - Kl 135 Nr. 159; PB IV S. 48 f.  7 PBIVS. 87.  78 DB IV S. 284.  77 Matrikel der Diözese Regensburg 1916, Regensburg 1916 S. 660.  ® BZAR Archivalien des St. Vinzentiusvereins, 3 Schwestern.  *4PBIV.S. 231 Sitzung vom 23.5.1913.  255  17das ZU Unterhalte

ZUTr Vermehrung der Schwestern dienen soll Zu dieser Summe stiftete deren
Tochter Karoline Bolland weıtere 4000 hinzu, mıiıt der Bedingung, „dass auf
rund diıeser Fundation alsbald ıne eiıgene NCUC Schwester Zur ambulanten Kran-
kenpflege, die den Namen „Gerzer’sche Bolland’sche Schwester“ tühren soll, beru-
ten werde. Dieser Schwester soll 1mM Falle der Erkrankung vorgenannten Tau
Karoline Bolland die Obliegenheit aufgelegt werden, dieselbe Tag und Nacht
pflegen.“ Diese Schenkung wırd VO Vereıin mıiıt diesen Bedingungen akzeptiert.

Eıner Protokollnotiz VO: Februar 1916 1st entnehmen /8 dass iıne Priıvat-
vereinıgung selt 1881 ın der St. Vinzenzpflege ıne eıgene Krankenschwester, die SOg„Vornehme Schwester“ unterhalten hatte. Dıie zahlenden Mitglieder dieser Ver-
einıgung iınzwıschen wenı1ge, dass der Unterhalt dieser Schwester nıcht
mehr aufgebracht werden konnte. Da aber diese selıt Jahren ständig die Kranken des
St. Vinzentiusvereins miıtgepflegt hatte, wurde beschlossen, den Unterhalt dieser
Schwester VO 1. Januar 1916 übernehmen, wobe!i das Vermögen und die noch
eingehenden Beıträge verrechnet werden sollten.

Der 1911 gegründete Verein „Brockensammlung Regensburg e \].“ 79 besafß ın der
Weıtoldstrafße 1n Regensburg eın Anwesen, ın dem mıiıt dem St. Vıin-
zentiusvereın ıne ambulante Krankenpflege errichtet werden, die Mallersdorter
Schwestern diese tführen sollten. Zu diesem Zwecke wurde Februar 1911 eın
Vertrag tolgenden Inhalts zwıschen dem Mutterhaus und dem Vorstand des St. Viın-
zentiusvereıns geschlossen””:

„Der St. Vinzentius-Vereıin, dessen Zwecke und Aufgabe dıe Unterhaltung 50ambulanter Krankenpflege-Stationen gehört, errichtet 1n einem dem Vereın „Re-
gensburg-Brockensammlung“ (e. V.) Regensburg gehörendem Hause Weıtold-
straße 164e iıne TECUC solche Nıederlassung. Mıt derselben soll iıne Suppenanstalt für
Schulkinder verbunden werden“ Dıie Zahl der Schwestern soll „VOFrerst betragenund spater auf erganzt werden“. We1l Schwestern übernahm der St. Vinzentius-
vereın, wel weıtere bezahlte der Vereıin Brocken-Sammlung. ıne Anderung ergabsıch hier 1913 Der Ausschuss beschloss,” die WEe1 Schwestern, welche der Vereın
„Brockensammlung“ 1ın der oberen Stadt ZUuUr ambulanten Krankenpflege „aufge-stellt hatte, ZUuU 1. Junı des Jahres 1913 übernehmen. [)Das Haus des genannten
ereıns 1ın der Weıtoldstr. Y das Antoniushaus wurde ZU Februar 1914 VO Vın-

BZAR K 135 Nr. I9 48
FF

78 284
Matrıkel der 10zese Regensburg 1916, Regensburg 1916 660
BZAR Archivalien des St. Vinzentiusvereins, Schwestern.

x 1 231 Sıtzung VO 23  un 1913

255
17



zentiusvereın den Preıs VO 01010 käuflich erworben. Eın Teıl des Anwesens
verblieb be] der Brockensammlung.” Dıi1e mıiıt dem Antonıijushaus verbundene
Suppenküche für Kinder 1St se1lt ugust 1914 nachgewiesen *.

Bereıts 1mM Jahre 1913 standen 1mM Ausschuss des St. Vinzentiusvereıins Überlegun-
gCnh d sıch AUS dem Hause Obermünsterplatz zurückzuziehen. Im Sıtzungs-
protokol184 des Vinzentiusvereın tindet Ian tolgende Notıiız: „Bezüglıch der ren-
NUNng der Schwestern der Ambulanten Krankenpflege VO  —; der Josephs-Anstalt
konnte der Ausschuss keinem endgültigen Beschluss kommen. ach der Erklä-
rung des Regierungs-Referenten 1St nıcht daran denken, dass die Staatsautsichts-
ehörde dem Beschluss des Domkapıtels, das s.Nr. Obermünsterplatz O-
sefsanstalt) den Vincentius-Vereın verkaufen, die Genehmigung erteılt. In-
folgedessen 1st eın dahın zıielender Beschluss des Domkapıtels nıcht erwarten“.
Weıter heifßt „Im Ausschuss 1st INnan aber der Überzeugung, dass der derzeıtige
Zustand 1im Interesse des Vinzentius-Vereıns iıne Anderung erfordert, jedoch kann
der Ausschuss sıch heute nıcht entscheiden über die Bedingungen, denen der
Vereıin seın Recht der St. Josefanstalt aufgeben soll.“ Fın Beschluss wiırd vertagt.
Gleich 1ın der nächsten Sıtzung des Ausschusses jedoch fällı dıe Entscheidung ”: „Die
Irennung der Schwestern der Ambulanten Krankenpflege VO der St. Josefs-Anstalt
wiırd 1m Prinzıp beschlossen. Sollte das Domkapıtel für das Wohnungs- und Be-
nützungsrecht, welches der St. Vincentius-Vereın der St. Josefs-Anstalt für seıne
Schwestern hat, keine genügende Entschädigung anbıeten, behäilt sıch der Vereıin
se1n Recht der St. Joset-Anstalt und deren Zubehör VOT. Es wiırd aber beschlossen
VO  3 Begınn des nächsten Jahres d dıe Krankenschwestern 1mM Hause r.12 der
Obermünsterstrafße unterzubringen und diesem 7Zwecke das Haus bıs dahın trei-
zumachen.

Dieses nwesen wurde auf Beschluss des Ausschusses VO 7. Aprıil 1914 als
„St. Vinzentius-Haus“ bezeichnet.®®

aut Sıtzungsprotokoll VO 76. Februar 1905 wurde das Reytmayer’sche An-
187a und (Obermünsterstr. und 12} VO Vereıiın für 130 0O0Ö ark käuf-

ıch erworben.”
Am Maı 1914 wurde das Haus tejerlich übergeben . „Um 7.00 Uhr wurde ın

der Obermünsterkirche durch Herrn Vorstand iıne HI. Messe celebriert, hernach
begrüfßte der Vorstand 1mM Namen des Ausschusses die Oberin und die Schwestern.
Anwesend dıe Mitglıeder des Ausschusses sowohl der Herren- Ww1€e der
Damenabteilung.“ Mıt dem mzug verzichtete IMNan allerdings WwI1e oben bereıts
angedeutet nıcht auf die Rechte nwesen Obermünsterplatz

Im 1. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gab bisweilen kleinere Querelen gCh
Erhöhung der Kosten für die Schwestern durch das Mutterhaus.

82 253 Sıtzung VO 26  N 1914 beı Auflösung des ereıns Brockensammlung
17 1935 1e] dieser Teıl 1936 unentgeltlich al den Vınzentiusvereın).
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Am b7zw. 610] Maı 1914 wurde eın Vertrag mıt Mallersdorf geschlossen ”:
Die Zahl der Schwestern wurde insgesamt auf 18 erhöht ($ Der Mutterhaus-
beitrag wurde autf 100 ark festgelegt. Bemerkenswert 1st weıl ohl wichtig die
Festlegung ($ 6 der Überschrift „Nahrung der Schwestern), dass jederSchwester täglıch ıne halbe 1er zusteht. Zudem sollen die Schwestern auch das
Recht haben, „1N Fällen VO Schwächlichkeit stärkende oder medızınısch leicht WIr-
kende Miıttel (Glas Weın und dgl.) nehmen.“

ber Gaben, die diıe Schwestern persönlich erhalten, sınd s1e der Anstaltsleitungkeine Rechenschaft schuldıg. Miıt Schreiben des Kgl ayer. Staatsminıisteriums des
Innern für Kırchen- und Schulangelegenheiten VO 24.Juli 1914 die Regierung
VO:  3 Niederbayern Kammer des Innern? erklärt diese ıhr Eınverständnis mıt der
Erhöhung der Schwestern VO  - auf 18 für die Statıon für ambulante Krankenpflege
1ın der Stadt Regensburg. Es hat auch „keıne Erinnerung“ die Verlegung der
Statıon 1n das nwesen Hs Nr. der Obermünsterstraße 1n Regensburg.

Gerade der zuletzt Punkt des Vertrages hatte schon 1909 für Unmut 1M
Vereıiın ZESOFZT, anlässlich eiıner Erhöhung des Mutterhausbeitrages: In der Sıtzungder Frauenabteilung VO Oktober 1909 ” War ekannt gegeben worden, „dass
bisher selIt 18588 das Multterhaus Mallersdort nach dortmaliger Vereinbarung für
ede Schwester in der St. Vincenzpflege jährlich Kleidungsbeitrag also RE für

Schwestern 450 ezahlt wurden, dass aber VO 1. Jänner 1910 ab auf Verlangendes Mutterhauses Mallersdorf für jede Schwester dort jährlıch 100 M, sohier
Schw. 900 Kleidungsbeitrag bezahlt werden mMusseAm 27. bzw. 30. Mai 1914 wurde ein neuer Vertrag mit Mallersdorf geschlossen®:  Die Zahl der Schwestern wurde insgesamt auf 18 erhöht ($1). Der Mutterhaus-  beitrag wurde auf 100 Mark festgelegt. Bemerkenswert ist — weil wohl wichtig — die  Festlegung ($6 unter der Überschrift „Nahrung der Schwestern), dass jeder  Schwester täglich eine halbe Bier zusteht. Zudem sollen die Schwestern auch das  Recht haben, „in Fällen von Schwächlichkeit stärkende oder medizinisch leicht wir-  kende Mittel (Glas Wein und dgl.) zu nehmen.“  Über Gaben, die die Schwestern persönlich erhalten, sind sie der Anstaltsleitung  keine Rechenschaft schuldig. Mit Schreiben des Kgl. Bayer. Staatsministeriums des  Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 24.Juli 1914 an die Regierung  von Niederbayern Kammer des Innern” erklärt diese ihr Einverständnis mit der  Erhöhung der Schwestern von 12 auf 18 für die Station für ambulante Krankenpflege  in der Stadt Regensburg. Es hat auch „keine Erinnerung“ gegen die Verlegung der  Station in das Anwesen Hs. Nr. 12 an der Obermünsterstraße in Regensburg.  Gerade der zuletzt genannte Punkt des Vertrages hatte schon 1909 für Unmut im  Verein gesorgt, anlässlich einer Erhöhung des Mutterhausbeitrages: In der Sitzung  der Frauenabteilung vom 25. Oktober 1909° war bekannt gegeben worden, „dass  bisher seit 1888 an das Mutterhaus Mallersdorf nach dortmaliger Vereinbarung für  jede Schwester in der St. Vincenzpflege jährlich 50 M Kleidungsbeitrag also z.Z. für  9 Schwestern = 450 M bezahlt wurden, dass aber vom 1.Jänner 1910 ab auf Verlangen  des Mutterhauses Mallersdorf für jede Schwester dort jährlich 100 M, sohier f.  9 Schw. = 900 M Kleidungsbeitrag bezahlt werden müsse ... Da die s.g. Adelige  Vornehme Krankenpflegeschwester in der nämlichen St. Vincenzpflege in E 187b mit  den übrigen 9 als 10.te Schwester mitwohnt und mitverpflegt wird, so ist für die-  selbe das nämliche zu zahlen. Somit zahlt der St. Vincentius-Verein für jede Schwes-  ter täglich 1 M = 365 M Verpflegung u. 100 M jährlich Kleidungs-Beitrag, daher  1 Schwester jährlich 465 M, also 10 mal = 4650 M.“ Weiter heißt es: „Wenigstens die  P.T. Vereinsdamen sollen davon genaue Kenntnis haben, weil in der Stadt noch viel  zu wenig bekannt ist, dass der St. Vincentius-Verein aus seinen Mitteln diese hervor-  ragende Seite der werkthätigen Nächstenliebe selbst bezahlt, weshalb der Beitritt  zum Verein in größerer Zahl erwünscht sein muss und solche Leute, die die Hilfe der  St. Vincenz-Schwestern in Anspruch nehmen, nicht den Schwestern, sondern dem  Vereine etwaige Geschenke zuwenden sollen, wenn sie vermögend sind, etwas lei-  sten können und auch wollen ohne Verpflichtung.“  Für den Bereich der verbandlichen Caritas ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch  von Interesse, dass der Kath. Jugendfürsorgeverein Diözese Regensburg 1914 um  Überlassung geeigneter Räume im Hause Obermünsterstraße 12 zur Schaffung eines  Asyls zur vorübergehender Unterbringung verwahrloster oder gefährdeter Mädchen  nachgesucht hat (Sitzung vom 19. Dezember 1913)”. Nach Benehmen mit der Ge-  neraloberin in Mallersdorf wurde der Antrag aber als mit einer Niederlassung für  Krankenschwestern unvereinbar abgelehnt”.  Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang schließlich auch, dass der Vinzentius-  verein 1916 Mitglied im Caritasverband werden sollte*. In der Ausschusssitzung  ® BZAR Archivalien des St. Vinzentiusvereins, 3  ” BZAR Archivalien des St. Vinzentiusvereins, 3  %” pB I S. 130.  ® PBIV S/243.  ® PB IV S. 255 Sitzung vom 7. April 1914.  % PB IV S. 278.  257  17°Da die AdeligeVornehme Krankenpflegeschwester ın der nämlichen St. Vincenzpflege iın 87b mıt

den übrıgen als Ö.te Schwester mıtwohnt und mıiıtverpflegt wiırd, 1St tür die-
selbe das nämlı:che zahlen. Somıt zahlt der St. Vincentius-Verein tfür ede Schwes-
ter täglıch 365 Verpflegung 100 jJährlich Kleidungs-Beitrag, daher

Schwester Jährlıch 465 M, also mal 4650 M“ Weıter heift 65: „Wenigstens die
Vereinsdamen sollen davon SCHNAUC Kenntnıis haben, weıl 1n der Stadt noch viel

wenıg bekannt ist, dass der St. Vincentius-Vereıin aus seınen Miıtteln diese hervor-
ragende Seıte der werkthätigen Nächstenliebe selbst ezahlt, weshalb der Beıtrıtt
Zu Verein iın größerer Zahl erwünscht seın I1USS und solche Leute, die die Hılfe der
St. Vincenz-Schwestern in Anspruch nehmen, nıcht den Schwestern, sondern dem
ereıne etwalge Geschenke zuwenden sollen, Wenn s1e vermögend sınd, le1i-
sten können un auch wollen ohne Verpflichtung.“

Für den Bereich der verbandlıchen Carıtas 1st Begınn des 20. Jahrhunderts noch
von Interesse, dass der ath. Jugendfürsorgeverein Diözese Regensburg 1914
Überlassung geeıgneter Räume 1M Hause Obermünsterstraße ZUr Schaffung eınes
Asyls ZUTr: vorübergehender Unterbringung verwahrloster oder gefährdeter Mädchen
nachgesucht hat (Sıtzung VO Dezember 913)” ach Benehmen mıiıt der (e-
neraloberin ın Mallersdort wurde der Antrag aber als mıiıt einer Niederlassung für
Krankenschwestern unvereinbar abgelehnt ”.

Bedeutsam 1st iın diesem Zusammenhang schließlich auch, dass der Vıinzentius-
vereın 1916 Mitglıed 1mM Carıtasverband werden sollte *. In der Ausschusssitzung
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VO 10. Januar 1916 heifßt Den Gegenstand der Tagesordnung bıldet die Zuschritt
des H. Bischöflichen Ordinarıiates Regensburg betr. Carıtas-Verband. Der Ausschuss
beschliefßt einstımmı1g Der St Vinzentius-Vereın trıtt einem Carıtas-VerbandI
be1, WenNnn dieser Verband sıch 1n gesetzlicher orm als Vereın Mi1t den Organen
eines solchen, w1e€e Vorstandschaft, Mitgliederversammlung begründet. Für diesen
Fall stellt der St. Vinzentiusvereıiın nach Bedart eiınen seiınen Miıtteln ANSCMECSSCHNCHN
Verbandsbeıitrag iın der öhe VO nıcht über 100 Einhundert ark ın Aus-
sıcht.

Dıi1e eıt des 1. Weltkrieges ging auch Regensburger St. Vinzentiusvereıins nıcht
spurlos vorüber. Im August 1914 wurden wel Schwestern dıe Kriegslazarett-Ab-
teilung des Bayr. Armeekorps, 1m September weıtere wel Schwestern das
Lazarett 1n Ostheim verlegt ”. Als 1919 Ostheiım aufgelöst wurde, kehrten WEe1
Schwestern nach % Jahren ZuUur ambulanten Krankenpflege des St. Vinzentiusvereıins
nach Regensburg zurück ?°. uch alle Ausschussmitglieder hatten unversehrt den
Krıeg überstanden, ın der Sıtzung VO 73. Februar 1919 konnte der Vorsitzende
berichten, „dass alle Kriegsteilnehmer gottlob 1n 1NSCIC Mıtte zurückgekehrt
sınd C£ 7,

Die praktische Umsetzung der Armenpflege durch den St Vınzentius-Vereın, VO

der Zweckbestimmung Priorität, nach den Statuten sıch einzıge Aufgabe se1lt
1849, tand ıhr Ende bzw. ıne andere 1CUC Ausgestaltung mıt eıner An-
Passung der Satzung 1mM Jahre 1927 8 Im Grunde leiben auch jetzt der Zweck des
Vereıns, die Art der Unterstützung, . A auch die Formen der Mitgliedschaft Ww1e 1n
rüheren Statuten erhalten. Neu ist, dass dıe Umsetzung 1U  - auf die Ptarrebene Vel-

lagert wurde:
815 „Die Konterenzen bılden den Sammelpunkt für die tätıgen Mitglieder. Sıe

sınd dıe Urgane, durch welche die Vereinszwecke Besuch und Unterstützung der
Armen 1n leiblicher und auch 1in geistiger Beziehung, Heıligung der Mitglieder

7gefördert werden
In der Versammlung der Damen-Abteilung VO Februar 927 werden die Teıil-

nehmerinnen VO' der Vortag VO  - der Generalversammlung beschlossenen Statu-
100tenänderung 1ın Kenntnıiıs ZESECIZL A EsS wiırd damıt testgestellt,“ heifßt 1mM Proto-

koll dieser Sıtzung, „dass adurch dıe Damen-Abteilung aufgelöst 1St  “ Weıter wiırd
ausgeführt: „mıt dem herzlichen ank tür alle Mühen, welche dıe LDDamen für die
Armen geopfert haben, werden die Damen gebeten, sıch den NUuU.  - ın Biıldung begrif-
tenen Pfarrkonferenzen anzuschließen.“ Unmiuittelbar ab 1922 bildeten sıch 1n nahe-

allen Regensburger Ptarreien strukturierte Kontfterenzen entsprechend der
101Satzung

ber die Arbeit und dıe zukünftigen Aufgaben dieser Konterenzen tührt der da-
malige Vorsitzende des St. Vinzentiusvereıins, Stifttsadministrator eorg Gerner, auf

102der Mitgliederversammlung 9.Oktober 1929 aus „Über die Unterstützungs-
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tätıgkeıt 1St nıcht viel berichten, da diese 1ın den Händen der Ptarrkonterenzen
lıegt und 1er aufgehoben 1St. Dieselben haben auch 1ın diesen Jahren mıiıt Ireue
und Hıngabe hre Aufgaben ertüllttätigkeit ist nicht viel zu berichten, da diese in den Händen der Pfarrkonferenzen  liegt und hier gut aufgehoben ist. Dieselben haben auch in diesen Jahren mit Treue  und Hingabe ihre Aufgaben erfüllt ...  Die Hauptaufgabe wird immer bleiben, die wirklich Notleidenden aufzusuchen  und zu finden. Diejenigen, welche von Tür zur Tür gehen, sind nicht die eigentlichen  Armen, sondern die, welche ihre Not nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen  wollen; diese aufzufinden, in geeigneter Weise zu unterstützen, durch persönlichen  Besuch und Einwirkung aufzumuntern, wird immer wieder, trotz aller öffentlicher  Fürsorge die Aufgabe der Vinzenz-Konferenz bleiben.“ Dem St. Vinzentiusverein  selbst verbleibt für die Zukunft de facto die ambulante Krankenpflege in der Stadt  Regensburg.  259Dıie Hauptaufgabe wırd ımmer bleiben, die wiırklıch Notleidenden aufzusuchen
und tinden. Diejenigen, welche VO Tür ZU!r Tür gehen, sınd nıcht die eigentlichen
Armen, sondern die, welche ıhre Not nıcht die Offentlichkeit kommen lassen
wollen; diese aufzufinden, iın gee1gneter Weıse unterstutzen, durch persönlıchen
Besuch und Eınwirkung aufzumuntern, wırd ımmer wieder, aller öffentlicher
Fürsorge die Aufgabe der Vinzenz-Konterenz leiben.“ Dem St. Vinzentiusverein
selbst verbleibt für die Zukunft de tacto dıe ambulante Krankenpflege in der Stadt
Regensburg.
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